
13. Bauanzeige für Bauten und Anlagen von geringer Tragweite und ohne erhebliches 
Interesse für Einspracheberechtigte oder die Öffentlichkeit ausserhalb der Bauzone  

 
 

Gesuchsteller 
 

 
Gemeindebehörde 

 
Baudirektion 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mitteilung  
(§ 44 Abs. 2 PBG) 

schriftliche Bauanzeige  
(§ 18 V PBG) 

Abschluss des Verfahrens 
(§ 44 Abs. 2 PBG) 

keine Einwendungen 
innerhalb von 30 Tagen  

(§ 44 Abs. 2 PBG) 

keine Einwendungen 
innerhalb von 30 Tagen  

(§ 44 Abs. 2 PBG) 

Einleitung eines ordentlichen 
Baubewilligungsverfahrens  

(§ 44 Abs. 1 PBG) 

Einwendungen innerhalb 
von 30 Tagen  

(§ 44 Abs. 2 PBG) 

Einwendungen innerhalb 
von 30 Tagen  

(§ 44 Abs. 2 PBG) 

 
Bemerkung 
Auf das ordentliche Baubewilligungsverfahren kann nur verzichtet werden, falls weder die Gemeindebehörde noch die Baudirektion 
Einwendungen erheben. 
Für das ordentliche Baubewilligungsverfahren für Bauten ausserhalb der Bauzone siehe Tafel 14. 
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1 4 .  Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzone 

 
 

Gesuchsteller 
 

 
Gemeinderat 

 

 
Bevölkerung 

 

 
Baudirektion 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Version 1/2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baugesuch 
(§§ 19-21 V PBG) 

Prüfung durch Baube-
hörde (§ 22 V PBG) und 

Weiterleitung  
(§ 14bis VRG) 

Zustimmung  
(§ 5 Abs. 2 lit. b i.V.m. 

§ 10 Abs. 1 PBG) 

Auflage 20 Tage und 
Amtsblattpublikation  
(§ 45 Abs. 1 PBG) 

Einsprachemöglichkeit  
(§ 45 Abs. 2 PBG) 

Entscheid unter Berück-
sichtigung allfälliger 

Einsprachen (§ 46 PBG)

koordinierte Eröffnung 
(§ 21 Abs. 2 VRG) der 

Baubewilligung, der 
Zustimmung der Bau-

direktion und des 
Einspracheentscheides

Bemerkung 
Der Gemeinderat kann gemäss § 7 Abs. 3 und 4 PBG seine Befugnisse als Baubewilligunsbehörde teilweise an eine untere gemeindliche 
Behörde delegieren. Demzufolge ist es möglich, dass in den verschiedenen Gemeinden unterschiedliche Behörden für die Erteilung einer 
Baubewilligung zuständig sind. 
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